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auch den Arbeitsstil der gesellschaftlichen Gerichte, die 
Vielfalt der Formen und Methoden ihrer beratenden, 
streitvorbeugenden bzw. -schlichtenden Tätigkeit ebenso 
wie die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der 
Beratungen. Auch dieser Prozeß ist eine wesentliche Be
dingung für die Erweiterung der Rechte der gesellschaft
lichen Gerichte.

Die Verbindung mit den Bürgern beruht auf dem demo
kratischen Prozeß der Entfaltung der sozialistischen Kol
lektivität in Betrieb und Wohngebiet, in den grundlegen
den kollektiven Lebensformen der Bürger. Dabei gibt es 
in diesem Prozeß objektiv wie subjektiv differenzierte 
Bedingungen und Anforderungen an die Festigung von 
Gesetzlichkeit, Ordnung und Sicherheit. Niveauunterschiede 
zeigen sich zwischen Arbeitskollektiven und Wohngebieten, 
aber auch von Kollektiv zu Kollektiv und von Bereich zu 
Bereich. Durch ihre enge Verbindung mit den jeweiligen 
Bereichen sind die gesellschaftlichen Gerichte in der Lage, 
mit ihrem Wirken und mit ihren Erfahrungen zur Festi
gung von Rechtsordnung und Rechtsbewußtsein beizutra
gen.

Zusammenarbeit der Konfliktkommissionen 
mit den Arbeitskollektiven

Einen bedeutenden Aufschwung nahmen in den siebziger 
Jahren die gesellschaftlichen Aktivitäten der Arbeitskollek
tive zur Durchsetzung der sozialistischen Gesetzlichkeit 
und zur Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit. Mit 
diesen zur Massenbewegung gewordenen Aktivitäten ent
standen für das Wirken der Konfliktkommissionen 
günstigere Bedingungen. Neue Impulse für die Mitwir
kung der Kollektive in den Beratungen und an dem 
Erziehungs- und Vorbeugungsprozeß sind zu verzeichnen. 
Das ist eine wesentliche Seite der Vervollkommnung der 
sozialistischen Demokratie auf dem Gebiet der Rechts
erziehung und -Verwirklichung, der Vorbeugung von 
Rechtsverletzungen und der Erziehung von Rechtsver
letzern. Für die Verwirklichung der Rechte der gesell
schaftlichen Gerichte, insbesondere für Aussprachen und 
Vorbereitungen von Beratungen, ist die enge Verbindung 
der Konfliktkommission mit dem j e w e i l i g e n  Arbeits
kollektiv, dem der oder die Beteiligten angehören, eine 
wesentliche Bedingung. Aus ihrer eigenen Tätigkeit brin
gen die Konfliktkommissionen insbesondere ihre Erfahrun
gen bei der Anwendung des AGB und aus der konflikt
vorbeugenden Arbeit ein. Die Wahrnehmung der erweiter
ten Rechte der Konfliktkommissionen setzt aber auch ihre 
gezieltere Unterstützung durch die Leiter voraus.

Ungeachtet der engeren Beziehungen zu den Arbeits
kollektiven sind die Konfliktkommissionen nicht deren 
Organe, sondern bleiben — vom Vertrauen der Wahl
gremien getragen — fester Bestandteil des einheitlichen 
Gerichtssystems.

Verbindung der Schiedskommissionen 
mit den Kollektiven in Wohngebieten

Auch im Wohn- und Freizeitbereich gibt es wesentliche 
Fortschritte bei der Festigung von Gesetzlichkeit, Ordnung 
und Sicherheit. Das zeigt sich in zahlreichen Aktivitäten 
der Bürger, insbesondere beim Schutz des sozialistischen 
Eigentums und der öffentlichen Ordnung. Verpflichtungen 
im „Mach mit!“-Wettbewerb und ihre Erfüllung weisen 
das Wachsen neuer gesellschaftlicher Beziehungen und 
Prozesse der Entfaltung der sozialistischen Lebensweise 
nach. Diese neuen Beziehungen fanden z. B. auch Berück
sichtigung in der zivilrechtlichen Ausgestaltung der Mit
wirkung von Mietergemeinschaften (§§ 114 ff. ZGB). Die 
Schiedskommissionen können durch ihre gesamte Arbeits
weise den Prozeß der weiteren Herausbildung sozialisti
scher Kollektivität im Wohngebiet fördern, indem sie 
sorgfältig klären, welche Zusammenhänge und Einfluß
möglichkeiten für gesellschaftliche Kräfte gegeben bzw. zu 
entwickeln sind, und diese gezielt zur Mitwirkung an der

Prof. Dr. Rudi Rost 
2. Januar 1921 - 24. Februar 1981

Mit Prof. Dr. Rudi Rost, Direktor des Instituts für Staats- und 
Rechtstheorie an der Akademie für Staats- und Rechtswissen
schaft der DDR, verlieren wir einen Genossen, der in verant
wortlichen Funktionen in örtlichen Organen der Staatsmacht, 
im Zentralkomitee der SED, als Staatssekretär und Leiter des 
Büros des Ministerrates in entscheidenden Jahren des Wer
dens unseres sozialistischen Staates sein ganzes Wissen und 
Können für den Aufbau und die Stärkung der sozialistischen 
Staats- und Rechtsordnung eingesetzt hat. In dieser Zeit ver
faßte er zahlreiche Lektionen und Publikationen, mit denen 
er sich um die Herausbildung der sozialistischen Prinzipien 
der Staatsarbeit große Verdienste erwarb.

Seit 1975 hat Rudi Rost als Hochschullehrer seine reichen 
politischen Erfahrungen bei der Aus- und Weiterbildung der 
Kader für den sozialistischen Staatsapparat und bei der Her
ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses vermittelt. 
Seine Forschungsarbeit hat Eingang in eine Vielzahl von 
Publikationen, insbesondere in die von ihm mitverfaßte „Ein
führung in die marxistisch-leninistische Staats- und Rechtslehre" 
und in das „Handbuch der DDR“, gefunden. Sein Wirken 
wurde durch hohe staatliche und gesellschaftliche Auszeich
nungen gewürdigt.

Der Tod des Genossen Rudi Rost reißt eine schmerzliche 
Lücke in das Kollektiv der Staats- und Rechtswissenschaftier 
der DDR, das sein Andenken stets in Ehren halten wird.

Klärung von Rechtsstreitigkeiten sowie an der Beratung 
über Rechtsverletzungen beteiligen.

Wesentlich für die Erhöhung der Wirksamkeit von Be
ratungen der Schiedskommissionen ist die komplexe 
Beratung über oft miteinander verbundene einfache zivil- 
rechtliche Streitigkeiten mit Beleidigung, Verleumdung 
bzw. Hausfriedensbruch. Hier bieten sich — auf der Grund
lage einer Erweiterung der Rechte der Schiedskommissio
nen in dieser Richtung — günstige Möglichkeiten zur För
derung kollektiver Einwirkungen, namentlich der Haus
und Wohngemeinschaft, an. Auch darin verkörpert sich der 
enge Zusammenhang von gesellschaftlicher Gerichtsbarkeit 
und Entfaltung der sozialistischen Demokratie.

Konfliktkommissionen und Leitungen 
der Gewerkschaftsorganisation

Als gesellschaftliche Gerichte haben die Konfliktkommis
sionen entsprechend ihrer Zuständigkeit wichtige Aufgaben 
zur Einhaltung der sozialistischen Gesetzlichkeit zu erfül
len, das Rechtsbewußtsein der Werktätigen weiter aus
prägen zu helfen, dem Entstehen von Arbeitsstreitfällen 
und anderen Rechtskonflikten vorzubeugen sowie Verhal
tensweisen von Werktätigen entgegenzuwirken, aus denen 
Rechtsverletzungen entstehen können. Sie werden in ihrer 
Arbeit gemäß §§ 64 ff. KKO von den gewerkschaftlichen 
Vorständen und Leitungen angeleitet und von den Leitern 
der Betriebe unterstützt.3 Die gesellschaftliche Wirksam
keit der Beratung einer Konfliktkommission ist um so 
höher, je sorgfältiger sie vorbereitet wird und je größer 
die Aktivität der zuständigen betrieblichen Gewerkschafts
leitung bei der Vorbereitung, Durchführung und Auswer
tung der Beratung ist. Die Hilfe der Gewerkschafts
funktionäre besteht vor allem auch darin, daß sie mit zur 
allseitigen Erörterung der Rechtskonflikte, zur Aufdeckung 
ihrer Ursachen und Bedingungen sowie zur Beseitigung 
ihrer Auswirkungen beitragen. Unter diesen Voraussetzun-


